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 Veröffentlicht am 15.04.1959

Norm

1.DVEheG §81

TEG §23

Rechtssatz

Das Gericht muß einen Beschluß, mit dem die Wirkungslosigkeit des Scheidungsurteils im Sinne des § 81 der 1.DVEheG

festgestellt wurde, auch wieder berichtigen, wenn sich herausstellt, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für seine

Fassung nicht vorhanden waren (weil der Verschollene noch lebt).
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